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Sicherer Umgang mit 
Elektrizität 

102

wer bin ich?

Wer bin ich?

Name: Herbert Keller

Beruflicher Werdegang: Lehre als Elektromonteur
Meisterprüfung als Elektroinstallateur

1981 – 1999

1999 – 2010

ab 2011

Filialleiter bei Elektro-Sanitär AG

Weiterbildungsfachmann bei Electrosuisse

Keller Elektroberatungen
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Inhalte

Ø Eigenheiten / Wirkungen / Gefährdungen
Ø Gesetzliche Grundlagen
Ø Arbeitsmethoden
Ø Persönliche Schutzausrüstung PSA
Ø Verhalten bei Elektrounfällen
Ø Messen
Ø Pflichten Arbeitgeber / Arbeitnehmer
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Ziele des Kurses

Ø Richtiges Verhalten im Umgang mit der Elektrizität
Ø Gesetzliche Grundlagen kennen
Ø Richtiges Verhalten bei einem Elektrounfall
Ø Richtige Verwendung der PSA
Ø Messgeräte richtig anwenden
Ø Pflichten Arbeitgeber / Arbeitnehmer
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Eigenheiten / Wirkungen / Gefährdungen
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Eigenheiten der Elektrizität

• leicht zu transportieren
• leicht umzuwandeln
• ohne Rückstände zu verbrauchen  

• geräuschlos
• geruchlos
• farblos
• unsichtbar
• schnell
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Wirkungen der Elektrizität

Wärme, Licht, Geräusch oder Bewegung
Die Spannung ist die treibende Kraft 
Der Widerstand begrenzt den Strom (ohmsches Gesetz)
aber:

Anstehende Spannung wird von uns nicht wahrgenommen

Spannung treibt einen Strom blitzschnell durch unseren Körper.
Unsere Reaktionsfähigkeit ist sehr viel langsamer als der Strom

der Unfall ist „perfekt“
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das ohmsche Gesetz
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2 A

50   V AC
120 V DC

1000 V AC
1500 V DC

Ampère

VoltVolt

Kleinspg.-Schwachstrom-Installation

Starkstrom-Installation

Flammbogen

Sachen- und Personen-Gefährdung

Stromschlag
und

Flammbogen
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Sachen-Gefährdungen

Kurzschluss (Flammbogen) 

Funken

Fliesst ein Strom nicht in 
seiner vorgesehenen Bahn

Fliesst ein zu grosser Strom

13
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Personen-Gefährdungen

Körperdurchströmung
(elektrisieren)

Lichtbogenauswirkung
auf Personen und Sachen

Folgeschäden
(Sturz, Brand etc.)

53
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Folge-Ereignisse
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Isolationsfehler

..Steckdose

Verbraucher

IN

IK

Stromkreis im Fehlerfall

Belvoto
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Personenschutz

≤115V

Isolationsfehler

R L = 1

R PEN = 2

U F =I F x R PEN
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Wirkungen des elektrischen Stromes

80 mA

0,5 mA

40 mA

15 mA

1 A Herzstillstand

Herzkammerflimmern

Gefahrenschwelle

Loslassgrenze

Reizschwelle
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Berührungsstrom
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• Text          32

Zusammenfassung

Sonderisolation
Schutztrennung
Isolierter Standort

SchutzschaltungNullung
Schutzerdung
Potentialausgleich

BerührungsstromZeitFehlerspannung

7 56

1211
10

8 4

2
1

9 3V A
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Gesetzliche Grundlagen

120

BV
Bundes-

verfassung

EleG STEG UVG

Gesetze

Verordnungen
Starkstromverordnung

EStI
Verord

.
NEV NIV Leit.

Verord.
VEMV STEV UVV

VUV

Gesetzliche 
Grundlagen

Regeln der Technik
Europäische Normen z.B
EN 60204
EN 60439
Technische Normen
SN SEV 1000:2000 (NIN)

SUVA Richtlinien
VKF
CARBURA
Werkvorschriften EVU
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Die Basis ist:

Das Elektrizitätsgesetz (EleG)
Zielsetzung: Schutz von Personen und Sachen vor 
den Auswirkungen der Elektrizität

Das Unfallversicherungsgesetz (UVG)
Zielsetzung: Arbeitssicherheit,
einschliesslich der Sicherheit im
Umgang mit der Elektrizität
- nach der Erfahrung notwendig
- nach dem Stand der Technik anwendbar
- den gegebenen Verhältnissen angemessen
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Gesetzliche Grundlagen

STI Nr.
407.0909

Sicherer
Betrieb von 
el. Anlagen

EN 50 110-1

Betrieb von 
el. Anlagen
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Instruierte Person

Person ohne elektrotechnische Grundausbildung, 
die begrenzte, genau umschriebene
Tätigkeiten in Starkstromanlagen ausführen
kann, und die örtlichen Verhältnisse und die
zu treffenden Schutzmassnahmen kennt.
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Sachverständige Person
Sachverständige Person

nach StV Art. 3; Ziff. 23

Schriftliche Bestätigung des
Betriebsinhabers (Unternehmers)

Zeitlich angemessene praktische Erfahrung im Umgang
mit elektrotechnischen Anlagen

Fachausweis einer 
elektrotechnischen Lehre 
(Netzelektriker, Elektro-

und Schaltanlagenmonteur, 
Elektromechaniker, etc.)

Lehre

5 Jahre praktisches Arbeiten 
unter Anleitung einer 

sachverständigen Person mit 
Nachweispflicht und eine 

integrierte theoretische, fach-
technische Ausbildung

Gleichwertige betriebs-
interne Ausbildung

Abgeschlossenes 
Studium im Bereich 

der Elektrotechnik an
einer Hoch-, Fachhoch-
oder Technikerschule

Studium
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Höhere 
Fachprüfung 

(Meister)
Berufskundliche 

Fächer

Berufslehre als 
Elektro-

monteur  oder
-zeichner

Diplom
FH oder  HTL

Praxis-
prüfung

Diplom
TS oder 

gleichwertig

Praxis-
prüfung

Praxis-
prüfung

Berufslehre als 
Elektro-

monteur oder
-zeichner

3 Jahre 
Praxis unter 

FK

Praxis-
prüfung

Praxis-
prüfung

Berufslehre in 
nahe 

verwandt. 
Beruf oder 

Matura

5 Jahre 
Praxis unter 

FK

Diplom
ETH, FH oder 

TS

Fachprüf.
in nahe 

verwandt. 
Beruf

5 Jahre 
Praxis unter 

FK

Gleichwertige 
Fachprüfung in 
einem Cenelec-

Land

3 Jahre 
Praxis unter 

FK

Fachkundigkeit (NIV Art. 8)
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StV Art. 11   Anforderungen für in
Starkstromanlagen tätige Personen
Für die Beaufsichtigung von Arbeiten
an oder in Starkstromanlagen und betriebs-
technischen Einrichtungen sowie für
Massnahmen der Arbeitssicherheit dürfen nur
sachverständige Personen eingesetzt werden.
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StV Art. 12 Instruktion der im
Betriebsbereich zugelassenen Personen
- Betriebsinhaber muss ein Sicherheitskonzept haben
- Er muss alle Personen entsprechend instruieren
- Die Instruktion muss periodisch wiederholt werden
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Art. 12   Instruktion der im Betriebsbereich 
zugelassenen Personen
Art. 12 3 Die Instruktion hat insbesondere Kenntnisse zu

vermitteln über:

a) die Gefahren bei Annäherung an unter Spannung stehende Teile

b) die Sofortmassnahmen und Hilfeleistungen bei Unfällen

c) die zu betretenden Anlagen mit Hinweisen auf Fluchtwege und 
Notrufstellen

d) die durch das Personal vorzunehmenden betrieblichen Handlungen 
und Arbeiten

e) das Vorgehen bei Brandausbruch
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StV Art. 67  Ausführendes Personal

Bedienung und Arbeiten dürfen nur von Sachverständigen
oder Instruierten ausgeführt werden.

Er bezeichnet für jede Arbeitsstelle eine Person,
welche für die notwendigen Schutzmassnahmen und die
sichere Ausführung der Arbeiten verantwortlich ist.
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StV Art. 68  Ausrüstung

Es gehören dazu:
- Persönliche Schutzmittel gegen Durchströmung, Elektrisieren

und gegen mechanische Gefahren
- Messmittel
- Material zur Abgrenzung
- Wenn nötig Erdungsvorrichtungen
- Kommunikationsmittel
-


